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Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 14. September 1993, 

GZ 94 103/264-IV/9/93, vom Bundesministerium für Inneres 

übermittelten Entwurf des oben angeführten Bundesgesetzes 

gestattet sich der österreichische Städtebund, anbei 25 

Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen 

i. V. 

(Dr. Friedrich Slovak) 
Senatsrat 
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Zu dem mit Note vom 14. September 1993, Zahl 94 103/264-

IV/9/93, übermittlten Entwurf des oben angeführten Bundes

gesetzes gestattet sich der österreichische Städtebund mit

zuteilen, daß dagegen grundsätzlich keine Einwendungen er

hoben werden. Allerdings entstehen aus der Neufassung des 

§ 34 Abs. 3 im Zusammenhang mit der Auszahlung von Ent

schädigungen bzw. Fortzahlungen von Dienstbezügen im Sinne 

des VI. Hauptstückes des Heeresgebührengesetzes jenen 

Magistratsstädten, die über diese Ansuchen entscheiden, 

weitere finanzielle Belastungen. 

25 A usfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 

der Parlamentsdirektion übermittelt. 

i. V. 

(Dr. Friedrich Slovak) 
Senatsrat 
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